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Mobilitäts- und Tiefbauamt Mina-Rees-Straße 10  
Straßenverkehrsbehörde 64295 Darmstadt     
    

Antrag auf Erteilung  
einer Ausnahmegenehmigung  
 

Der Oberbürgermeister 
- als allgemeine Ordnungsbehörde - 

   
 

 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Verkehrsbeschränkungen  
des Diesel-Fahrverbotes  
 

Die Ausnahmegenehmigung soll für folgendes Fahrzeug gelten: 

 
Amtliches Kennzeichen:        
 

Fahrzeugart:  Pkw  Lkw 

 Sonstiges 
   bitte erläutern ________________________ 

 

  Erstantrag                             Verlängerung 
 
Ich beantrage die Ausnahmegenehmigung für       Tag/e, Woche/n, Monat/e: 
 
vom       bis       
(Die Ausnahmegenehmigung kann jeweils für max. 12 Monate beantragt werden) für folgende Bereiche: 
 
Verbot für Diesel-Fahrzeuge bis Euro 5/V und für Benziner bis Euro 2: 

 Heinrichstraße (zwischen Heidelberger Straße und Karlstraße sowie in umgekehrter Fahrtrichtung) 
 Kröhweg 
 Weyprechtstraße                                       __________________________________ 

 
Verbot für Diesel-Fahrzeuge bis Euro 5 und für Benziner bis Euro 2: 

 Hügelstraße (zwischen Tunnelausfahrt bzw. Theaterausfahrt und Karlstraße) 
 Schützenstraße, nördlich Hügelstraße 
 Schulstraße 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 Privatperson    Gewerbetrieb    innerhalb der Zone mit Diesel-Fahrverbot
       oder 
        außerhalb der Zone mit Diesel-Fahrverbot 
Persönliche Angaben 

Name/Firma 

      

Anschrift 

      

Telefon/Handy 

      

 FAX 

      

 E-Mail 

      

 

 Ich wohne in einer der betroffenen Straßen. 
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Allgemeine Voraussetzungen: 
 

  Das Kraftfahrzeug wurde vor dem 22. Januar 2019 auf die Fahrzeughalterin bzw. den den 
 Fahrzeughalter zugelassen. (Bitte Fahrzeugschein beifügen.) 
 

  Eine Nachrüstung des Fahrzeugs mit der für die Befahrung der mit der Verkehrsbeschränkung 
 belegten Straßenabschnitte erforderlichen Kriterien ist technisch nicht möglich. 
 (Herstellerbescheinigung oder Bescheinigung einer bzw. eines anerkannten Sachverständigen 
 einer Technischen Prüfstelle [z. B. DEKRA, TÜV, GTÜ], dass das Fahrzeug technisch nicht 
 nachrüstbar ist, beifügen. Die Bescheinigung darf nicht älter als ein Jahr sein.) 
 

  Für den beantragten Fahrtzweck steht Ihnen kein anderes auf sie zugelassenes Kraftfahrzeug, 
das die Zugangsvoraussetzungen für das Befahren der beiden gesperrten Bereiche erfüllt, zur 
Verfügung. 

 
  Eine Ersatzbeschaffung ist wirtschaftlich nicht zumutbar. 

 (Einkommensnachweis bzw. Bescheinigung einer Sterberaterin bzw. eines Steuerberaters, dass 
 der Kauf eines anderen Fahrzeuges wirtschaftlich nicht zumutbar ist, bitte beifügen.) 
 

 Sonstiger Nachweis/ausführliche Begründung, warum der von den Verkehrsbeschränkungen im 
 Rahmen des Diesel-Fahrverbotes betroffene Bereich befahren werden muss: 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
Besondere Voraussetzungen: 
 

  Fahrten zum Erhalt und zur Reparatur von technischen Anlagen, zur Behebung von  
     Gebäudeschäden einschließlich der Beseitigung von Wasser-, Gas- und Elektroschaden 
 

 Fahrten für soziale und pflegerische Hilfsdienste 
 

 Fahrten für notwendige regelmäßige Arztbesuche und Fahrten bei medizinischen Notfällen 
 

 Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern des Lebensmittel- 
 Einzelhandels, von Apotheken, Altenheimen, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen 
 

 Fahrten für die Belieferung und Entsorgung von Baustellen (inkl. Werksverkehr, wenn keine 
 Alternativen zur Verfügung stehen) 
 

 

 

 Sonstige Gründe: 
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Folgende Nachweise sind beigefügt: 
 

  Kopie des Fahrzeugscheins bzw. der Zulassungsbescheinigung I 
 

 Herstellerbescheinigung oder Bescheinigung einer bzw. eines amtlich anerkannten Sachver-
ständigen einer Technischen Prüfstelle (z. B. Dekra, TÜV, GTÜ), dass das Fahrzeug technisch 
nicht nachrüstbar ist 

 
 Einkommensnachweis bzw. Bescheinigung einer Sterberaterin bzw. eines Steuerberaters, dass 

der Kauf eines anderen Fahrzeugs wirtschaftlich nicht zumutbar ist 
 

 Sonstiger Nachweis/ausführliche Begründung warum der von den Verkehrsbeschränkungen im 
 Rahmen des Diesel-Fahrverbotes betroffene Bereich befahren werden muss: 

      

      

      

      

 
 

 

 

      

  

 Ort, Datum  Unterschrift 
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